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CHRONIK Schweiz

Z>ze S/zwmèete/fgMzzg der Frauen hei den Ständeratswahlen betrug
im TGteo» ]T«ite 38 o/o.

(BSF) Die Stimmberechtigten der Waadtländer Gemeinden, Männer
und Frauen, sind gezählt worden. Es sind 137 227 Frauen 54 o/o

und 118 646 Männer 46 o/q.

Geraemz7e£eAör<7e szz&ofte/ FV<me«îy«Mr>ecÂZ

.Znewdte. (ag) Die nach den Ständeratswahlen im Kanton Waadt
ausgearbeitete Tabelle ergab, dass die neun Wählerinnen der1 kleinen
Gemeinde Champmartin im Bezirk Avenches nicht gewählt hatten. Das
Bezirksstatthalteramt von Avenches veranlasste eine Untersuchung, die
ergab, dass der dreiköpfige Gemeinderat das Frauenstimm- und \- wähl-
recht ablehnte und deshalb i7ezz BAzA/erzüzwezz ^e« «z'cfe

zwgeste/i SaMe- Die eingeschüchterten Frauen wagten nicht, diesen Be-
schluss anzufechten. Das waadtländische Departement des Innern wird
nun gegen die widerspenstige Gemeindebehörde die notwendigen Mass-
nahmen ergreifen.
ZzürzcS

(BSF) Regierungsrat Brugger nahm im Kantonsrat eine Motion
von W. Böckli (soz. dem.) über die Einführung des Frauenstimmrechts
im Kanton Zürich zur Prüfung entgegen.

(BSF) Im Zürcher Kantonsrat nahm Regierungsrat Brugger eine
Motion zur Prüfung entgegen, eingereicht von Dr. ^4. Sz/teer, Rechts-
anwalt. In der Motion wird gewünscht, den Brautleuten, die sich zur
Eheverkündigung anmelden, eine Merkschrift auszuhändigen, die über
Rechte und Pflichten der Ehepartner und insbesondere über das ehe-
liehe Güterrecht aufklärt. In der Begründung erwähnte der Motionär
die den Leiterinnen von Rechtsberatungsstellen nur allzu bekannte Un-
kenntnis der elementarsten Gesetzesvorschriften.

Kz'rcS/zcÄes Frazzews/tewzrecS^

(BSF) In Kr^Mztege« ist am 25. Oktober die Vorlage über die
Einführung des Frauenstimm- und -Wahlrechts in den evangelischen
Kirchgemeinden von den protestantischen Stimmbürgern mit 582 Ja
gegen 470 Nein gutgeheissen worden.

(BSF) Die protestantische Kirchgemeinde von F>a.ae/z/e/(7 hat sich
mit 325 Ja gegen 103 Stimmen für das Frauenstimmrecht in kirchlichen
Angelegenheiten ausgesprochen.

EVraewMWttge«

(BSF) Der Regierungsrat des Kantons Ztee/ hat Fräulein
Dr. iur. ÄzzTre-Marie Steer zum Staatsanwalt-Substitut ernannt.

6


	Chronik Schweiz

